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Stiftungen in Europa und die europäische Verfassung 
  

Stiftungen und andere gemeinnützige 
Einrichtungen sind Institutionen mit 
einem starken lokalen Bezug. Dies ist 
Folge der historischen Entwicklung 
und einer in vielen Fällen selbst auf-
erlegten stifterischen Vorgabe, die 
das Tätigkeitsgebiet der Stiftung auf 
die Grenzen eines Nationalstaates be-
schränkt. Die Beobachtung, dass stif-
terisches Handeln stets lokales Han-

deln ist, ergibt sich aber auch aus den rechtlichen, insbesondere 
steuerlichen Rahmenbedingungen, die einem stifterischen Enga-
gement jenseits der Grenzen deutliche Beschränkungen auferle-
gen. Die Gründung, die Aufgaben und Ziele, die Rolle in der 
Gesellschaft und das Verhältnis von Staat zu Stiftungen sind eng 
mit den nationalen Kulturen verwoben und vom nationalen 
Recht geprägt. Trotz gemeinsamer Ursprünge haben Stiftungen 
mit der Entstehung der Nationalstaaten eine Entwicklung vollzo-
gen, die unmittelbar auf die soziale und kulturelle Situation der 
einzelnen Länder bezogen ist. Gleichwohl ist ein zunehmendes 
Interesse von Stiftungen spürbar, den eigenen Wirkungskreis 
nicht mehr nur auf den Bereich eines Nationalstaates zu begren-
zen. Die Bindung der Stiftungen an den sie prägenden Kultur- 
und Rechtsraum beginnt sich immer mehr zu lösen. Die vielzi-
tierten Phänomene der Internationalisierung, der supranationalen 
Vergemeinschaftung und der vielbeschriebenen Globalisierung 
lassen auch die im nationalen Kontext entstandenen Stiftungen 
nicht unberührt. Eine Reihe von gesellschaftlichen und sozialen 
oder wissenschaftlichen Fragestellungen lassen sich nicht mehr 
nur in einem nationalen Kontext bearbeiten. Genannt seien nur 
Themenfelder oder Phänomene wie Umweltschutz, Migration 

oder internationale Bildungsstandards. Stiftungen widmen sich 
immer mehr aus einem internationalen Ansatz und in internatio-
nalen Kooperationen diesen Fragestellungen. Dabei wird zu-
nehmend deutlich, dass sowohl das nationale Recht wie auch die 
europäischen Regelungen bislang keine ausreichenden Lösungen 
bereit halten. Das nationale Steuerrecht beschränkt die Abzugs-
fähigkeit von Zuwendungen an gemeinnützige Stiftungen auf lo-
kale Einrichtungen. Eine Vereinheitlichung auf europäischer  
Ebene ist noch nicht erkennbar. Eine der Hauptschwierigkeiten 
für ein gesamteuropäisches gemeinnütziges Engagement ist nicht 
zuletzt das Fehlen einer einheitlichen, rechtlich selbständigen 
Organisationsform, in der sich europaweit durch die stifterische 
Verselbständigung von Vermögen gemeinnützige Zielsetzungen 
innerhalb des gesamten Gebietes der EU verwirklichen lassen. 
Die aus unterschiedlichen Richtungen vorgelegten Konzepte für 
eine europäische Stiftung haben bislang noch keine Initiativen in 
den Gremien der Europäischen Union ausgelöst. Ursache ist 
hierfür nicht zuletzt eine zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht 
ausreichende Gesetzgebungskompetenz auf dem Gebiet der so-
zialen und kulturellen Einrichtungen und insbesondere der ge-
meinnützigen Stiftungen. Auch wenn der jetzt vorliegende Text 
der Europäischen Verfassung hierzu keine zusätzlichen Zustän-
digkeiten einführt, wäre mit der Verfassung dennoch der Weg 
eröffnet, über zusätzliche parlamentarische Befugnisse und den 
Verzicht auf Mehrheitsentscheidungen zusätzliche Aktivitäten zu 
ergreifen, die ein gesamteuropäisches Stiftungswesen fördern 
und dazu beitragen, dass sich auch die in Europa tätigen Stiftun-
gen nicht mehr als nationale Repräsentanten, sondern als Institu-
tionen innerhalb eines größeren Europas verstehen. Auch hier 
wird wieder deutlich: Es ist noch ein langer Weg bis zu einem 
endgültigen Zusammenwachsen in Europa. 
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